
Projekt Progetto

Bauherr / Committente

Dokumentensatz Elenco documenti

Inhalt Contenuto

Der Projektant / Il progettista

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von GASSER INGENIEUR.
Es darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch Dritten bekanntgegeben werden.

Questo documento è proprietà intelettuale di GASSER INGENIEUR.
Non può essere riprodotto, eseguito o divulgato a terzi senza il nostro specifico consenso.

Der Bauherr / Il committente

Datum

Datum

Data

Data

Projektleiter
Capo progetto

Prüfer
Controllore

Freigabe
Approvazione

Projektnummer
Numero progetto

Bearbeiter

Bearbeiter

Elaboratore

Elaboratore
Rev.
Rev.

Art der Änderung
Tipo di modifica

Dokumentnummer
Numero documento

Satz / Elenco

Anlage / Allegato

Aut. Prov. Bozen - Südtirol
Prov. Aut. di Bolzano - Alto Adige

Gemeinde Ahrntal
Comune di Valle Aurina

G21-007E. Gasser

0 nicht revisioniert

Jan. 2023 D. Gasser

VARP 2023

Erneuerung der Aufstiegsanlage
SONNENLIFT mit Erweiterung
der zugehörigen Skipisten

Rinnovo dell'impianto di risalita
SONNENLIFT con ampliamento
delle piste da sci annesse

Klausberg Seilbahn AG /
Klausberg Seilbahn SpA
I-39030 Steinhaus / Cadipietra (BZ)
Enz Schachen / Enz Schachen, 11
Telefon / Telefono: 0474 652155
E-Mail / E-mail: skiarena@klausberg.it
www.skiworldahrntal.it

VARIANTEPROJEKT PROGETTO DI VARIANTEJan. 2023 Gen. 2023

09.03B

-UGIS

02.02.2023 S. Gasser G21007EXT007

ALLGEMEINE BERICHTE RELAZIONI GENERALI
Umweltbericht Relazione ambientale



Siehe elektronische Klammer am PDF-Dokument / 

vedi graffetta elettronica allegata al documento PDF 





  


  


AUTONOME PROVINZ BOZEN                        GEMEINDE AHRNTAL 
 


ERNEUERUNG DER AUFSTIEGSANLAGE SONNENLIFT MIT ERWEITERUNG DER 
ZUGEHÖRIGEN SKIPISTE 


 


 


UMWELTBERICHT  
LG 2017 NR. 17 VOM 13. OKTOBER 


 


 


 


Auftraggeber  
Klausberg Se i lbahn AG 


39030 Enz Schachen 11  


Tel :  0474/652155 


E-Mai l :  sk iarena@klausberg. i t  


Auftragnehmer  


Stefan Gasser  


39042 Br ixen 


Köst lanstraße 119A 


Tel :  0472/971052 


E-Mai l :  in fo@umwel t -g is . i t  


 


Datum 


Br ixen,  17.02 .2023 







 
 


Umweltbericht - Variante Sonnenlift Klausberg   1 


Inhaltsverzeichnis 
 


 


1 Kurzdarstellung des Vorhabens ...................................................................................... 4 
1.1 Bezeichnung des Vorhabens ................................................................................................... 6 


1.2 Lokalisierung des Vorhabens .................................................................................................. 6 


1.3 Ziele im öffentlichen Interesse ................................................................................................. 6 


1.4 Ausmaße des Bauvorhabens .................................................................................................. 7 


1.5 Gesetzliche Grundlagen- Planungsvorgaben, Fachplanungen ............................................... 9 


2 Methode ......................................................................................................................... 10 
2.1 Verwendete Verfahren bei der Erstellung des Berichtes sowie etwaige Schwierigkeiten .... 10 


3 Beschreibung der geprüften Alternativen ...................................................................... 11 
4 Beschreibung der Ist-Situation ...................................................................................... 12 


4.1 Lebensräume, Flora und Fauna ............................................................................................ 13 


4.1.1 Flora .............................................................................................................................. 13 


4.1.2 Fauna ............................................................................................................................ 17 


4.2 Landschaftsbild ...................................................................................................................... 27 


4.3 Mensch und Erholungsnutzung ............................................................................................. 28 


4.4 Land- und forstwirtschaftliche Aspekte .................................................................................. 29 


4.5 Luft und Lärm ......................................................................................................................... 32 


4.6 Sensible Aspekte - Sensibilitätsparameter ............................................................................ 32 


5 Voraussichtliche Beeinträchtigungen ............................................................................ 34 
5.1 Bezug zu Plänen und Programmen....................................................................................... 34 


5.2 Lebensräume, Flora und Fauna ............................................................................................ 36 


5.3 Gewässer, Quellen und Trinkwasserschutzgebiete .............................................................. 37 


5.4 Landschaftsbild ...................................................................................................................... 37 


5.5 Mensch und Erholungsnutzung ............................................................................................. 37 


5.6 Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen ............................................................................. 38 


5.7 Sach- und Kulturgüter ............................................................................................................ 38 


5.8 Luft und Lärm ......................................................................................................................... 38 


6 Nullvariante .................................................................................................................... 38 
7 Tabellarische Bewertung der Sensibilität und Auswirkungen ....................................... 39 


7.1 Methodik der Bewertung ........................................................................................................ 39 


7.2 Zusammenfassende tabellarische Bewertung ...................................................................... 42 







 
 


Umweltbericht - Variante Sonnenlift Klausberg   2 


8 Milderungsmassnahmen ............................................................................................... 43 
8.1 Effektive Maßnahmen ............................................................................................................ 43 


9 Ausgleichsmassnahmen ............................................................................................... 44 
10 Nichttechnische Zusammenfassung ............................................................................. 44 
11 Riassunto non tecnico ................................................................................................... 45 
 


  







 
 


Umweltbericht - Variante Sonnenlift Klausberg   3 


ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
Abbildung 1: Gesamtansicht des Untersuchungsgebiets - Inhalte des Projekts 5 
Abbildung 2: Verortung des Eingriffsbereichs in Südtirol 6 
Abbildung 3: Lebensräume im Untersuchungsgebiet Bereich Sonnenlift 14 
Abbildung 4: Verbreitungsgebiete und Balzplatz des Auerwilds im Untersuchungsgebiet laut Amt für 


Jagd und Fischerei sowie Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für den HSI. 20 
Abbildung 5:Bekannte Auerwild-Habitate gemäß den Angaben des Amtes für Jagd und Fischerei und 


Abwanderungsrichtung laut Jagdaufsicht. Balzplatz mit max. 1-2 Hahnen unreg. 22 
Abbildung 6: Intakt und integer wirkende, typisch alpine Kulturlandschaft am gegenüberliegenden 


Talhang 28 
Abbildung 7: Forstlich-hydrogeologische Vinkulierung im Untersuchungsgebiet 30 
Abbildung 8: Auszug aus dem geltenden Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal 35 
Abbildung 9: Beurteilungsmatrix der Sensibilität in Abhängigkeit von Untersuchungsgebiet und 


Natürlichkeit 40 
 


TABELLENVERZEICHNIS 
Tabelle 1: Artenliste des hochmontanen, bodenbasischen Fichtenwaldes .......................................... 16 
Tabelle 2: Schlüssel zur Habitatbewertung ........................................................................................... 19 
Tabelle 3: Werte und Ergebnisse HSI ................................................................................................... 19 
Tabelle 4: Auswahl der wichtigsten, im Gebiet wahrscheinlich vorkommenden Vogelarten 


(FloraFauna-Portal; Eigene Sichtung) ................................................................................................... 25 
Tabelle 5: Liste der im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Tierarten .............................. 26 
Tabelle 6: Generelle Beurteilungsstufen der Sensibilität des Gebietes ................................................ 40 
Tabelle 7: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf Flora 


und Lebensräume .................................................................................................................................. 42 
Tabelle 8: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf die 


Fauna ..................................................................................................................................................... 42 
Tabelle 9: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf die 


Landschaft ............................................................................................................................................. 42 
 


 


 


 


 


  







 
 


Umweltbericht - Variante Sonnenlift Klausberg   4 


1 KURZDARSTELLUNG DES VORHABENS 
 


Die Betreibergesellschaft KLAUSBERG SEILBAHNEN AG strebt mit dem gegenständlichen Projekt die 


laterale Erweiterung der bestehenden Skipisten Sonnenlift, sowie des oberen Abschnittes der Talabfahrt 


in mehreren Abschnitten an. Insgesamt soll die Skipistenfläche um ca. 1,16 ha vergrößert werden. 


Zugleich werden ca. 0,22 ha bestehender Skipistenfläche aufgelassen. Die effektive Erweiterung beläuft 


sich demnach auf 0,94 ha. Die einzelnen Erweiterungen sind dabei gering, allerdings sind erhebliche 


Erdbewegungsarbeiten sowie die Errichtung einiger Stützbauwerke in Form von Zyklopenmauern und 


bewehrten Erdwällen notwendig. 


 


Es wird vorausgeschickt, dass keine besonders sensiblen und/oder geschützten Lebensräume, Arten 


oder Landschaftselemente betroffen sind. Alle Eingriffsbereiche befinden sich in unmittelbarer 


Nachbarschaft der bestehenden Skipiste und unterliegen den entsprechenden Immissionen seitens des 


Skibetriebs.  


 


Es werden keine neuen Gebäude o. ä. Strukturen errichtet.   


 


Im nachfolgenden Bericht soll die Kompatibilität des Vorhabens mit den umwelt- und 


landschaftsrechtlichen Gegebenheiten geprüft, etwaige Konflikte mit Umwelt- und 


Landschaftsschutzinteressen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eruiert werden.  
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Abbildung 1: Gesamtansicht des Untersuchungsgebiets - Inhalte des Projekts 
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1.1 Bezeichnung des Vorhabens 
 


Das gegenständliche Projekt wird als „Erneuerung der Aufstiegsanlage Sonnenlift mit Erweiterung der 


zugehörigen Skipiste “ bezeichnet.  


 


1.2 Lokalisierung des Vorhabens 
 


Das Projektgebiet befindet sich oberhalb der Ortschaft Steinhaus im Ahrntal 


Das Projektgebiet liegt zur Gänze im Gebiet der Gemeinde Ahrntal. 


Das Eingriffsgebiet liegt in der Skizone 13.02 Klausberg. 


 


 


 
Abbildung 2: Verortung des Eingriffsbereichs in Südtirol 


 


1.3 Ziele im öffentlichen Interesse 
 


Die Skizone 13.02 Klausberg verfügt aktuell über 6 Aufstiegsanlagen und eine Pistenfläche von etwa 


77 ha (2010). Die Gesamtförderleistung der Anlagen beläuft sich auf 13.100 P/h wobei für den 


Erhebungszeitraum 1999-2010 eine massive positive Entwicklung der Förderleistung von +61,7 % 
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(5.000 P/h) verzeichnet werden konnte. Die Anzahl der effektiv beförderten Personen hat sich in der 


Folge mit +97,5 % zwischen 1988 und 2011 faktisch verdoppelt. Der Entwicklungstrend der Betten in 


der Gemeinde Ahrntal war mit +22,5 % ebenfalls stark positiv. Es muss daher ausdrücklich darauf 


hingewiesen werden, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Ski- und Wandergebiets, im 


Kontext der gesamten Destination Ahrntal, in den vergangenen 10 Jahren erheblich positiv war und 


entsprechende Investitionen in die Attraktivitätssteigerung getätigt wurden. 


Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass sowohl die Bedeutung als Winter- wie 


auch als Sommerdestination ausgebaut und die Wertschöpfung der gesamten Tourismusregion Ahrntal 


gesteigert werden konnte. 


 


In Rahmen einer SWOT-Analyse im Fach plan der Skipisten und Aufstiegsanlagen wird das Skigebiet 


wie folgt charakterisiert: 


 


Als Stärken werden v. a. die hohe Attraktivität der Aufstiegsanlagen, die Pistenvielfalt, Preisgestaltung 


und die günstigen klimatischen Voraussetzungen (Schneesicherheit) hervorgehoben. Die fehlende 


Talabfahrt, die grundsätzlich schlechte Erreichbarkeit aufgrund der abgeschiedenen Lage des Ahrntals 


sowie die fehlende Wasserspeicherkapazität werden indes als Schwächen festgehalten.   


Als Chance wird die, mittlerweile gut funktionierende, Zusammenarbeit mit dem nahen Ski- und 


Wandergebiet Speikboden, sowie den Kleinstskigebieten Rein in Taufers und Weißenbach genannt.  


 


Seit der Erstellung des Fachplans der Skipisten und Aufstiegsanlagen, wurden in der Zone Klausberg 


noch zahlreiche weitere attraktivitätssteigernde Investitionen umgesetzt. So wurde die Aufstiegsanlage 


Klausberg (K-Express) erneuert, die Talabfahrt Richter erweitert und im Jahr 2016 die Anlage 


Hühnerspiel (Panorama) erneuert sowie die zugehörige Piste erweitert. Damit wurde u. a. auf die 


Anmerkungen in der SWOT-Analyse reagiert und die Destination Klausberg, bzw. Ahrntal zusätzlich 


gestärkt. 


 


Das gegenständliche Projekt fügt sich folgerichtig in die Reihe der genannten Investitionen und erhöht 


maßgeblich die Attraktivität der Aufstiegsanlage und Skipiste Sonnenlift sowie der bislang eher 


unattraktiven Talabfahrt. Es handelt sich somit um eine sowohl qualitative wie quantitative Erweiterung.  


 


1.4 Ausmaße des Bauvorhabens 
 


Technische Hauptmerkmale des Projekts: 


 


Skipisten 
Pistenfläche Neu       1,16 ha 


Pistenfläche Abbruch       0,22 ha 


Nettopistenfläche Neu       0,94 ha 


Gesamtlänge bewehrte Erde      5,4 km 
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Gesamtlänge Zyklopensteinmauer     4,6 km    


 


Mit dem Einreichprojekt wurden folgende Rodungsflächen beantragt: 


 


• Zu Roden: 12,90 + 5,59 = 18,49 ha 


• Aufzuforsten: 4,03 + 5,59 = 9,62 ha 


• Waldflächenverlust: 8,87 ha. 


 


Durch die Genehmigung des Einreichprojektes wurden folgende Rodungsflächen freigegeben (Flächen 


SONNENLIFT II abgezogen): 


 


• Zu Roden: 18,49 – 4,65 – 0,81 = 13,03 ha 


• Aufzuforsten: 9,62 - 0,81 – 0,05 = 8,76 ha 


• Waldflächenverlust: 4,27 ha 


 


Mit diesem Varianteprojekt sollen die Rodungsflächen folgendermaßen abgeändert werden: 


 


• Zu Roden: 13,03 + (0,85 - 0,18) + (1,15 – 0,46) = 14,39 ha 


• Aufzuforsten: 8,76 + 1,15 -0,46 + 0,19 - 0,09 ha = 9,55 ha 


• Waldflächenverlust: 4,84 ha. 


 


Gegenüber dem genehmigten Projekt sollen somit 1,36 ha zusätzlich gerodet werden, daran 
anschließend werden 0,79 ha wiederaufgeforstet bzw. zusätzlich aufgeforstet. Der 
Waldflächenverlust wird mit dem Varianteprojekt um 0,57 ha erhöht. 
        


 


Materialbilanz 
 


Mit dem Einreichprojekt wurden folgende Mengenbewegungen beantragt: 


 


• Summe Aushub: 253.900 m³ 


• Summe Aufschüttung: 253.900 m³ 


• Materialbilanz: ausgeglichen 
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Folgende Mengenbewegungen wurden genehmigt (Abzug der Mengen an der Piste SONNENLIFT II): 


 


• Summe Aushub: 253.900 – 85.500 = 163.400 m³ 


• Summe Aufschüttung: 253.900 – 46.300 = 207.600 m³ 


• Materialbilanz: 44.200 m³ fehlendes Material 


 


Mit diesem Varianteprojekt sollen die Mengenbewegungen folgendermaßen abgeändert werden: 


 


• Summe Aushub: 212.000 m³ 


• Summe Aufschüttung: 212.000 m³ 


• Materialbilanz: ausgeglichen 


 


Gegenüber dem genehmigten Projekt musste der Materialmangel durch verschiedene Eingriffe 
wieder ausgeglichen werden. Somit musste das Aushubvolumen um 48.600 m³ erhöht werden, 
und das Aufschüttungsvolumen um 4.400 m³, das Projekt erreicht mit diesem Varianteprojekt 
wieder eine ausgeglichene Mengenbilanz. 
 


1.5 Gesetzliche Grundlagen- Planungsvorgaben, Fachplanungen 
 


Das gesamte Gebiet oberhalb von 1.600 m ü. d. M. ist per Forstgesetz mit einer forstlich- 


hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung belegt. Diese Vinkulierung verlangt nach einem Gutachten 


seitens der lokalen Forstbehörde.  


 


Ebenso ausgeschlossen sind die Lebensräume, welche durch das Landesnaturschutzgesetz LG vom 


12. Mai 2010, Nr. 6 geschützt sind. 


 


Des Weiteren berücksichtigt werden die Natura 2000-Lebensräume (FFH-Richtlinie 92/43EWG, Anhang 


I) und Natura 2000-Arten (FFH-Richtlinie 92/43EWG Anhang II, IV, V sowie EU-Vogelschutzrichtlinie 


2009/147/EG, Anhang I). 


 


Als gesetzliche Basis für die Bewertung der potenziellen Umweltauswirkungen dient der Leitfaden zur 


SUP aus dem Jahr 2017 vom 13. Oktober, Nr. 17. Der Untersuchungsraum wurde im Hinblick auf die 


zu untersuchenden Parameter und den Typus des Eingriffs abgegrenzt.  
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2 METHODE 
 


2.1 Verwendete Verfahren bei der Erstellung des Berichtes sowie etwaige 
Schwierigkeiten 


 


Zur nachvollziehbaren Beurteilung der potenziellen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens werden 


die einzelnen Bewertungs-Parameter in den Folgekapiteln einzeln abgehandelt und im Hinblick auf die 


zu erwartenden Veränderungen zwischen Ist-Zustand, Bauphase und Betriebsphase eruiert. Die 


Bewertung erfolgt hierbei sowohl verbal-argumentativ als auch, in weiterer Folge, anhand einer 


tabellarischen Aufstellung. Hierbei werden die einzelnen Untersuchungsparameter gemäß den 


gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf Sensibilität, Eingriffsintensität und Maßnahmenwirksamkeit 


analysiert und beurteilt. 


 


Wie vorab bereits erwähnt, dient als gesetzliche Basis für die Bewertung der potenziellen 


Umweltauswirkungen der Leitfaden zur SUP aus dem Jahr 2017  


 


Die Erhebung und Klassifizierung der Flora, bzw. Lebensräume erfolgt im Eingriffsbereich für das 


geplante Becken anhand einer systematischen Begehung in einem ungefähren 20x20 m-Raster in 


einem Radius von etwa 100-150 m. Die Klassifikation der vorgefundenen Lebensräume erfolgt nach 


dem System von Wallnöfer et al. aus Gredleriana Vol. 7 (2007), unterstützt durch die forstliche 


Waldtypisierung aus dem Geobrowser der Autonomen Provinz Bozen. 


 


In Bezug auf die örtliche Fauna, liegt der Fokus auf der Einholung, Sichtung und spezifischen Analyse 


der vorhandenen Datengrundlage, da eigene Erhebungen allenfalls in einem unzureichenden Maßstab 


durchführbar wären. Demzufolge stammen die angegebenen Daten aus den Sammlungen des 


Naturmuseums Südtirol, bzw. dessen im Internet abrufbaren Flora-Fauna-Portals sowie gegebenenfalls 


vom Amt für Jagd und Fischerei. Werden spezifische Konflikte mit geschützten oder prioritären Arten 


ausgemacht erfolgt eine entsprechende Anfrage um vertiefende Daten, welche sofern vorhanden, in die 


vorgenommene Beurteilung der Situation miteinfließen. Überdies werden in diesen Fällen 


Lokalaugenscheine mit örtlichen Fachleuten (z. B. Jagdaufseher) vorgenommen.  


 


In jedem Fall muss zwischen Tieren mit kleinem und solchen mit größerem Aktionsradius (z. B. 


Schalenwild) unterschieden werden. Für kleinere Arten mit geringem Aktionsradius, wie z. B. Reptilien 


können bereits kleinflächige Umgestaltungen des Mikroreliefs weitreichende Folgen haben, weshalb 


diese Punkte im Zuge des floristischen Lokalaugenscheins auch im Hinblick auf ihre faunistische, bzw. 


herpetologische Relevanz beurteilt werden.  
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Zur Erstellung des biologischen Gutachtens wurden folgende Informationsgrundlagen angewandt: 


 


- Digitales Geoinformationssystem der Autonomen Provinz Bozen (Geobrowser) 


- Eigener Lokalaugenschein und Erhebung der Vegetationsgesellschaft 


- Wallnöfer S., Hilpold A., Erschbamer B., Wilhalm T., 2007, „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ in Gredleriana Vol. 7 /2007, Bozen;  


- Ellenberg H., 1996: „Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen“, 3. Auflage, Stuttgart, 


- Europäische FFH-Richtlinie von 1992 (92/43/EWG) 


- L.G. vom 12. Mai 2010, Nr. 6 „Naturschutzgesetz“  


- Abteilung für Landschafts- und Naturschutz (Hrsg.), 1994 „Rote Liste der gefährdeten Tierarten 


Südtirols“, Bozen; 


- Wilhalm T., Hilpold A., 2006, „Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Südtirols“, 


Sonderdruck aus „Gredleriana Vol. 6“, Bozen; 


- Website des Naturmuseums Südtirol „FloraFaunaSüdtirol - Das Portal zur Verbreitung von Tier- 


und Pflanzenarten in Südtirol“ 


 


Die Erhebung der Vegetation nebst ökologischem Lokalaugenschein für das gegenständliche Projekt 


wurde bereits im Rahmen der Erarbeitung der UVS zum ursprünglichen Projekt der Klausberg Seilbahn 


AG durchgeführt.  


Generell ist die Zone aus Untersuchungen im Zuge anderer Projekte im Skigebiet sehr gut bekannt.  


 


3 BESCHREIBUNG DER GEPRÜFTEN 
ALTERNATIVEN 


 


Das gegenständliche Vorhaben geht aus den alternativen Überlegungen infolge der Ablehnung der 


ursprünglich geplanten Skipiste Sonnenlift II im Nordosten des Skigebietes hervor.  


Da sich durch die Ablehnung der Skipiste Sonnenlift II gezeigt hat, dass keinerlei weiterer (quantitativer) 


Ausbau mehr möglich ist, obwohl diese innerhalb der ausgewiesenen Skizone liegen würde, ist der 


Betreiber nun gefordert die Attraktivität des Skigebiets anderweitig zu erhöhen bzw. zu verbessern. Das 


wesentliche Ziel der Skipiste Sonnenlift II wäre gewesen, eine attraktive Rennpiste zur Verfügung zu 


stellen und in Zeiten der Durchführung von Rennen gleichzeitig den Betrieb des Skigebietes für den 


normalen Besucher ohne Beeinträchtigung aufrechtzuerhalten. Diese spezifische Anforderung wurde 


mittlerweile anderweitig gelöst. Es wird nun versucht durch geringe Eingriffe an den bestehenden 


Strukturen diesem Umstand entgegenzuwirken, um die Konkurrenzfähigkeit des Skigebietes dennoch 


zu erhalten. 
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4 BESCHREIBUNG DER IST-SITUATION 
 


Das Skigebiet Klausberg wurde im vorangegangenen Kapitel 1.3 Ziele im öffentlichen Interesse bereits 


anhand der statistischen Basisdaten charakterisiert.  Darüber hinaus wird auf die hohe Bedeutung des 


Gebietes auch für die Naherholung, beispielsweise im Rahmen von Tagesausflügen für das 


Einzugsgebiet, welche sowohl die Tourismusregion Tauferer-Ahrntal, als auch den Raum Bruneck 


umfasst, hingewiesen. Das beeindruckende Bergpanorama des Alpenhauptkamms verleiht der Gegend 


einen schroffen und rustikalen Charakter, wenngleich im unmittelbaren Umfeld des Skigebietes die 


anthropogenen Strukturen und Formen deutlich überwiegen. Die sanften Geländeformen der 


Mittelgebirgsstufe fehlen hier gänzlich.  


 


Das Gesamtgebiet rund um den Eingriffsbereich ist touristisch sehr stark erschlossen und wird sowohl 


im Winter, als auch zur Sommersaison stark frequentiert. Dazu tragen nicht zuletzt auch stark die 


jüngsten Investitionen im Bereich des Angebots und der Werbung bei, welche das Gebiet regional aber 


auch darüber hinaus als Destination bekannt gemacht hat.  


Erholungsnutzung und Fremdenverkehr sind in der Region weniger stark verwurzelt als beispielsweise 


in den Dolomitentälern. Der Tourismus hielt hier erst spät Einzug, was an der hohen Bedeutung der 


Landwirtschaft als Erwerbszweig bis heute deutlich wird. Die höher gelegenen Regionen der Talschaft 


weisen einen hohen Grad an Naturnähe auf und sind vergleichsweise gering erschlossen. Das 


Restangebot an weitgehend unberührten Naturräumen für Wildtiere und -pflanzen ist v. a. in den 


Hochlagen noch hoch. Zugleich führt der hohe Stellenwert des Naturschutzes dazu, dass dies auch so 


bleibt. So liegen weite Teil der Bergregion heute im Schutzgebiet Rieserferner-Ahrn. In diesem 


Schutzgebiet sind neue Erschließungen anhand touristischer Infrastruktur nur in 


einem sehr eingeschränkten Maße möglich, wodurch Wildtiere in diesen Bereichen noch 


naturbelassene Refugialräume vorfinden.  


 


Tatsächlich handelt es sich bei dem gegenständlichen Projekt um eine mäßige Erweiterung 


bestehender Strukturen innerhalb des unmittelbaren, rezenten Immissionsbereichs. 


Es darf demnach angenommen werden, dass die allermeisten Tiere die betroffenen Bereiche v. a. zu 


den besonders betriebsamen Hochsaisonen im Winter und Sommer ohnehin bereits großräumig 


meiden.  


Für die lokale Flora im Sinne des betroffenen Lebensraums, kommt es im unmittelbaren Baubereich zu 


drastischen Veränderungen, da Wald- oder Saumflächen in Skipisten umgewandelt werden. Im Kontext 


des übergeordneten Gesamtökosystems, ist der Effekt, aufgrund der geringen Fläche allerdings 


marginal bis unbedeutend.  
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4.1 Lebensräume, Flora und Fauna 


4.1.1 Flora 


Das geplante Projekt soll im Bereich der hochmontanen Stufe realisiert werden. Bei den betroffenen 


Flächen handelt es sich um bestehende Skipisten und montanen Fichtenwald. 


Dies allein sagt allerdings noch nichts über den ökologischen Wert der betroffenen Standorte aus.  


Die lokalen Bodenverhältnisse sind durch basische Gesteine des Alpenhauptkamms geprägt.  


 


Die Klassifizierung der vorgefundenen Lebensräume basiert auf der „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7 / 2007.  


Aufgrund der vorgefundenen floristischen Artengarnitur entsprechen die vorgefundenen Flächen 


weitestgehend nachfolgenden Lebensraumtypen: 


 


Code Bezeichnung 
Natura 2000-


Habitat 
Fläche [ha] 


48400 Begrünungsansaaten nach Erdbewegungen in 


Hochlagen, z. B. Skipisten 
- Irrelevant 


62111 Montane Fichten und Tannenwälder karbonat- oder 


basenreicher Böden 
- 


max. 8,87  
62121 Subalpine Fichtenwälder karbonat- oder basenreicher 


Böden (Chrysanthemo-Piceion) 
 


 


 


Es bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass der Versuch der Klassifizierung der erhobenen 


Lebensräume anhand der genannten Checkliste, stets eine Annäherung an einen modellhaften 


Idealzustand darstellt. Tatsächlich befinden sich die allermeisten Ökosysteme und damit einhergehend 


auch die vorhandenen Vegetationsgesellschaften kontinuierlich in Interaktion mit biotischen und 


abiotischen Einflussfaktoren aus ihrer Umwelt. Daraus folgt, dass viele Vegetationsgesellschaften, 


insbesondere gilt dies für Wiesen, als Übergangsgesellschaften vorliegen, bzw. aufgrund des Fehlens 


oder Vorhandenseins bestimmter Charakter- oder Trennarten nur teilweise den Charakter einer 


speziellen Idealgesellschaft aufweisen. 


 


Im Falle der Begrünungsansaaten wird, aufgrund der übermäßigen anthropogenen Beeinflussung, auf 


die Anführung von Artenlisten verzichtet.  
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Abbildung 3: Lebensräume im Untersuchungsgebiet Bereich Sonnenlift 


 


 


 


Montaner und subalpiner bodenbasischer Fichtenwald 
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Vorausgeschickt wird, dass das nachfolgend beschriebene und klassifizierte Habitat das 


Untersuchungsgebiet, aus floristischer Sicht, in einem homogenisierenden Maßstab abgebildet wird. 


Effektiv können einzelne Waldgesellschaften einen kleinräumig noch weit stärker differenzierten 


Charakter aufweisen. Dies spielt im gegebenen Untersuchungsmaßstab jedoch keine Rolle, da die 


Erfassung gefährdeter, bzw. potentiell gefährdeter Arten ungeachtet dessen, in jedem Fall erfolgt. Dies 


geht u. a. aus der forstlichen Waldtypisierung im digitalen Geoinformationssystem der Autonomen 


Provinz Bozen (Geobrowser) hervor, welche dem Bereich folgenden Waldtyp attestiert: 


 


Fi5 „Bodenbasischer Perlgrasfichtenwald mit Alpen-Waldrebe“ 


Fs5 „Subalpiner bodenbasischer Sauerklee-Fichtenwald“ 


 


Im Rahmen der floristisch-ökologischen Untersuchungen zur vorliegenden Studie scheint eine derartige 


Aufschlüsselung allerdings nicht zielführend, da sich die Artengarnituren der montanen, bzw. subalpinen 


Ausprägung ebenso wenig aussagekräftig voneinander unterscheidet als jene der Formen auf Silikat 


und Karbonat. Der Fokus wird daher, auch im Hinblick auf die Eignung des Waldes als Habitat für 


verschiedene Tierarten, eher auf die strukturellen Gegebenheiten gelegt, denn auf die tatsächliche 


Artengarnitur.  


Der hochmontane Fichtenwald, präsentiert sich im gesamten Untersuchungsgebiet eher licht, d. h. der 


Kronenabstand entspricht in etwa einer Kronenbreite. Geschlossene oder gar gedrängte Bestände 


kommen vor, beschränken sich allerdings auf sehr kleine Flächen mit Jungwuchs. Der überwiegend 


lichte Bestand lässt einen reichen Unterwuchs zu, welcher je nach effektivem Kronenschluss von 


lichtliebendem Wolligem Reitgras (Calamagrostis villosa) oder von Vaccinien (Vaccinium myrtillus, 


Vaccinium vitis-idaea) und Rostblättriger Alpenrose (Rhododendron ferrugineum) sowie einigen 


Sträuchern dominiert wird.  


Die Fichte dominiert deutlich, die Lärche wurde im Zuge vergangener Schlägerungen geschont, 


wodurch sie nun subdominant vorkommt. Beigemischt ist daneben auch die Eberesche und über den 


Eingriffsbereich hinaus auch selten die Rotföhre. Der Wald weist abschnittsweise eine naturnahe 


Verjüngung mit verschiedenen Altersklassen auf, wobei aber v. a. die Reifestadien fehlen. Dies könnte 


nicht zuletzt mit dem hohen Holzbedarf durch den Bergbau in der Vergangenheit zusammenhängen.  


Aufgrund der vorgefundenen biotischen wie abiotischen Umweltfaktoren sowie der erhobenen 


Artengarnitur, können die betreffenden Wald-Lebensräume, gemäß der „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7 / 2007 hauptsächlich 


als „Montaner Fichtenwald karbonat- oder basenreicher Böden 62111“ klassifiziert werden.  


Somit entspricht der erhobene Lebensraum nicht dem, gemäß Natura 2000-Richtlinie 92/48/EWG 


schützenswerten Habitat 9410 „Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)“. 


Nachfolgend werden die erhobenen Arten, anhand derer die Klassifizierung vorgenommen wurde, 


angeführt. 
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Bezeichnung FFH-Anhang Rote Liste LG 2010 


Adenostyles alliariae - - - 
Adenostyles glabra - - - 
Alnus viridis - - - 
Antennaria dioica - - - 
Athyrium filix–femina - - - 
Athyrium distentifolium  - - - 
Avenella flexuosa - - - 
Betula pendula - - - 
Calamagrostis villosa - - - 
Calluna vulgaris - - - 
Campanula barbata - - - 
Carex humilis - - - 
Cicerbita alpina - - - 
Deschampsia cespitosa - - - 
Dryopteris dilatata (austriaca) - - - 
Gymnadenia conopsea - - X 
Hieracium sylvaticum  - - - 
Homogyne alpina - - - 
Larix decidua - - - 
Lonicera caerulea - - - 
Luzula luzuloides (albida) - - - 
Luzula sylvatica - - - 
Maianthemum bifolium - - - 
Melampyrum sylvaticum - - - 
Oxalis acetosella - - - 
Phyteuma betonicifolium - - - 
Picea abies (excelsa) - - - 
Polypodium vulgare agg. - - - 
Prenanthes purpurea - - - 
Prunella vulgaris - - - 
Rhododendron ferrugineum - - - 
Rubus idaeus - - - 
Salix caprea - - - 
Sambucus racemosa - - - 
Sorbus aucuparia - - - 
Stellaria nemorum - - - 
Vaccinium myrtillus - - - 
Vaccinium vitis–idaea - - - 


Tabelle 1: Artenliste des hochmontanen, bodenbasischen Fichtenwaldes 


 


Der abschnittsweise, laut forstlicher Waldtypisierung vorkommende subalpine Fichtenwald aus 


silikatischem Substrat konnte im Feld nicht wesentlich vom restlichen Fichtenwald auf basischem 


Substrat unterschieden werden. Es gilt daher die vorangegangene Beschreibung. Allerdings wird darauf 
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hingewiesen, dass es sich bei subalpinen Fichtenwäldern auf Silikat um Natura 2000-Habitate (9410) 


handelt.  


4.1.2 Fauna 


Es wurden keine umfangreichen, repräsentativen Studien zum Nachweis der vorkommenden Tierarten 


im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Die nachfolgend diskutierten Gruppen gehen aus den Listen 


der Datensammlung des Naturmuseums Bozen hervor oder wurden zufällig im Zuge des erfolgten 


Lokalaugenscheins nachgewiesen. Zur Abklärung der gewichtigen Thematik Raufußhühner, wurden 


zunächst die periodisch vom Amt für Jagd und Fischerei erstellten Übersichtskarten (Kurzberichte) 


gesichtet, welche die Verbreitung der Hühnervögel auf Landesebene im groben Maßstab angeben.  


 


Eine spezifische Anfrage an das Amt wird nur dann gestellt, wenn die kartographische Vorabklärung 


ein Vorkommen im Einflussbereich des Projektes vermuten lässt. Dies ist für das gegenständliche 


Projekt der Fall.  


 


Raufußhühner 
Die Lebensräume der Tierwelt setzen sich häufig aus komplexen Mosaiken zusammen, die in den 


verschiedensten Lebenssituationen entsprechende Lebens- und Nahrungsbedingungen ermöglichen. 


So braucht beispielsweise das Schalenwild neben den Äsungsgebieten (z.B. Lichtungen, Wiesen, 


Weiden) für den restlichen Tag sogenannte Einstandsgebiete, in welchen bei Sichtschutz auch 


entsprechende Ruhe und Ungestörtheit herrscht und den Tieren einen energieschonenden Tagesablauf 


ermöglicht (dichter Unterwuchs, Jungwald, Grünerlengebüsche, etc.). 


Ähnliches gilt für die Raufußhühner, welche je nach Jahreszeit, bzw. Lebensphase unterschiedliche 


Habitate benötigen. 


 


Die Informationen zu Raufußhühnern im Projektgebiet stammen wie eingangs bereits erwähnt vom Amt 


für Jagd und Fischerei sowie von den zuständigen Jagdaufsehern. Das Untersuchungsgebiet wurde 


systematisch begangen und die grundsätzliche Habitatseignung, unabhängig von den vorhandenen 


Informationen aufgenommen. Die nachfolgend dargelegten Informationen wurden bereits in der 


vorangegangenen UVS zum ursprünglichen Projekt, welches die Errichtung der Skipiste Sonnenlift II 


beinhaltete, festgehalten. 


 


Gemäß den vorliegenden Informationen kommen im Untersuchungsgebiet folgende Raufußhühner vor: 


 


• Auerhuhn (Tetrao urogallus) 


 


Im Folgenden wird die Ökologie der betroffenen Raufußhühner kurz umrissen und die Parameter für die 


Beurteilung der Habitatseignung dargelegt. 


Ökologie des Auerhuhns 
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Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) ist der größte wildlebende Hühnervogel unserer Wälder. Während die 


Bestände vielerorts im Alpenbogen mittlerweile erloschen sind, finden sich in Südtirol noch weitegehend 


intakte und sich eigenständig regenerierende Bestände, wenngleich der Entwicklungstrend als negativ 


bezeichnet werden muss. Das Auerwild ist sehr stark an nadelbaumreiche, lichte und stufig aufgebaute 


Wälder mit reichem Unterwuchs aus Vaccinien gebunden. Die ökologische Plastizität des Auerwildes 


ist dabei sehr gering, d. h. es ist ihm nur sehr schwer möglich unter sich verändernden Waldbauformen 


zu überleben, was letztlich auch zu den erheblichen Bestandsrückgängen im Alpenraum geführt haben 


mag. Aufgrund des forstlichen Nutzungsdruckes, bzw. der gängigen Art der Waldbewirtschaftung 


erfüllen nur noch wenige Wälder in Südtirol die hohen Habitatsansprüche des Auerwilds. Darüber hinaus 


beobachten Experten wie der Wildbiologe Dr. Lothar Gerstgrasser seit Jahren eine Verschiebung des 


Idealhabitats in höhere Lagen. Dies wird im Wesentlichen auf die steigenden Temperaturen, bzw. auf 


den Klimawandel zurückgeführt. 


 


Folgende Parameter werden für die Beurteilung der Eignung eines Waldgebietes als Auerwild-Habitat 


(Sommer) im Feld angeführt. Die zugrunde liegenden Schlagwörter sind dabei Nahrung, Deckung und 


Sicherheit: 


 


• Hangneigung 


• Bestandstyp 


• Sukzessionsstadium  


• Kronenschluss 


• Bodenbedeckung (Verjüngung) 


• Bodenbedeckung (Beerenkräuter) 


• Höhe der Bodenvegetation 


 


Ist-Situation Auerhuhn 


Im Zuge der Erhebung des Gebietes wurde der Fokus v. a. auf die als Auerwild-Habitat bekannte Zone 


unterhalb, bzw. nordöstlich der aktuellen Bergstation Sonnenlift gelegt. Ein großer Teil der geplanten 


Skipiste liegt mitten in diesem Gebiet, in welchem auch ein Balzplatz verortet ist.  


 


Grundsätzlich wird vorausgeschickt, dass der größte Teil des Waldes im Untersuchungsgebiet nicht den 


als ideal geltenden Bedingungen für das Auerwild entspricht. Das Gelände ist vielfach sehr steil, der 


Bestand licht, aber hauptsächlich aus schwachem (Durchmesser 21-35 cm) bis mittlerem Baumholz 


(Durchmesser 36-50 cm) zusammengesetzt. Der Kronenschluss ist nicht erreicht, der Abstand der 


Kronen beträgt überwiegend mindestens eine Kronenbreite (lichter Fi-Lae-Bestand). Dichtere, aber 


auch lockerere Bestände finden sich stellenweise auf kleinen Flächen. Es findet eine natürliche 


Verjüngung statt. 


Auf Basis der Methode von Zechner (2005), welche ihrerseits auf Moser (2001) zurückgreift, wurde im 


GIS ein Habitat-Suitability-Index, also ein Habitat-Eignungsmodell erarbeitet. Das Modell ermöglicht es 


zusammen mit den Feldbeobachtungen und den Informationen lokaler Experten, den Auerwild-
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Lebensraum besser einzuordnen und eventuelle Maßnahmen zum Schutz der Population und ihres 


Lebensraums zu definieren. 


 


HSI HSI-Klasse Bewertung 


< 0,2 5 Ungeeignet 


0,2-0,39 4 Bedingt geeignet 


0,4-0,59 3 Gut 


0,6-0,79 2 Sehr gut 


0,8-0,99 1 Optimal 


>0,99 1 Optimal 


Tabelle 2: Schlüssel zur Habitatbewertung 


 


Der bekannte und von Amtsseits kartierte Auerwild-Lebensraum im Untersuchungsgebiet erreicht 


dabei folgende Werte: 


 


 Wert HSI-Klasse 


HSI-Sommer 0,6 2 


HSI-Winter 0,48 3 


HSI-Gesamtjahr 0,54 3 


Tabelle 3: Werte und Ergebnisse HSI 


 


Es handelt sich somit, bezogen auf das Gesamtjahr um einen guten Auerwild-Lebensraum. 
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Abbildung 4: Verbreitungsgebiete und Balzplatz des Auerwilds im Untersuchungsgebiet laut Amt für 


Jagd und Fischerei sowie Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für den HSI. 
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Diese Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die naturnahen Gegebenheiten im 


Untersuchungsgebiet nordöstlich der Skipiste Sonnenlift. Die Störung durch Betriebsamkeit, Licht und 


Lärm, ausgehend vom Ski- und Wandergebiet KLAUSBERG bewirken eine erhebliche Beeinträchtigung 


der Qualität des Auerwild-Lebensraums, über die grundsätzlichen strukturellen Gegebenheiten hinaus.  


 


Einschätzung der Jagdaufsicht und zu erwartende Konflikte 


Am 21. Dezember 2021 (Anm. im Rahmen der UVS zum Projekt Sonnenlift II) erfolgte diesbezüglich 


ein vertiefendes Gespräch mit dem zuständigen Jagdaufseher Herrn Richard Gruber. Demzufolge 


handelt es sich bei dem betreffenden Balzplatz nordöstlich der bestehenden Skipiste Sonnenlift um 


einen schwach genutzten Platz, der nicht punktgenau zu verorten ist, da es in einem Radius von rund 


1 km mehrere Balzplätze gibt, die abwechselnd in Anspruch genommen werden. Im Schnitt finden sich 


im Untersuchungsgebiet 1-2 Hahnen zur Balz ein, die effektiven Lebens- und v. a. auch Aufzuchträume 


finden sich weiter oberhalb und weiter östlich Richtung Großklausental. Herr Gruber attestiert dem, laut 


Amt für Jagd und Fischerei kartierten Balzplatz und Habitat v. a. eine historische Bedeutung, da die 


betreffenden Wälder früher beweidet wurden und dadurch viel lichter waren. Mit dem nachlassenden 


Waldweidedruck begannen sich die Bestände zu schließen und die Habitatseignung für das Auerwild 


nahm sukzessive ab. Infolge der Eröffnung des Skigebietes wurden die Wälder beiderseits der Piste 


wieder lichter und die Präsenz des Auerwildes nahm wieder zu. Der positive Effekt der Auflichtung war 


in diesem Zusammenhang stärker als die Scheuchwirkung durch die Störung. Grundsätzlich hält der 


Trend der Verlagerung der Habitate in höhere Lagen und weiter östlich Richtung Großklausental, wo 


die Waldlebensräume eher den Anforderungen entsprechen, allerdings an. Darüber hinaus merkte 


Gruber an, dass die weit größere Gefährdung für die Populationsentwicklung im Großraum 


KLAUSBERG von den Störungen durch Tourengeher und Schneeschuhwanderer ausgeht. Die 


Belastung durch diese Sportarten hat in den vergangenen Jahren und insbesondere, pandemiebedingt, 


im vorletzten Jahr, enorm stark zugenommen. Im Gegensatz zum klassischen Skibetrieb in den 


Skigebieten, ist die Störung hier nicht kanalisiert und auf klar abgrenzbare Flächen und Orte beschränkt, 


sondern tritt unregelmäßig und stets an verschiedenen Orten auf. So passiert es regelmäßig, dass die 


Tiere in ihren winterlichen Rückzugsorten aufgescheucht werden. Diesen Energieaufwand können viele 


wegen des knappen Nahrungsangebots nicht mehr kompensieren und gehen in der Folge ein.  


 


Zusammenfassend erklärte Herr Gruber, dass die Errichtung der geplanten Strukturen, inklusive der 


Skipiste keinen gravierenden und nachhaltig negativen Effekt auf den örtlichen Wald als Lebensraum 


für das Auerwild haben wird. Dies entspräche nicht den bisherigen Beobachtungen in diesem Gebiet. 


Besonders hob er hervor, dass die störungsanfällige Balzzeit hier in den April und damit in die sehr 


betriebsarme Zwischensaison fallen würde. Die Hahnen und Hennen sind in dieser Zeit z. T. in 


unmittelbarer Nähe zu den Infrastrukturen des Skigebietes zu finden. Dieses Phänomen ist jährlich aus 


unterschiedlichen Orten in Südtirol bekannt, wo sich die balzenden Auerhühner den Skifahrern, 


Tourengehener, oder Langläufern nähern und auf Social Media große Beachtung finden. 
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Da sich das gegenständliche Projekt auf die laterale Erweiterung der bestehenden Piste Sonnenlift 


beschränkt und die Skipiste Sonnenlift II nicht gebaut wird, ist, auf Basis der eingeholten Informationen, 


mit keinen nachhaltig negativen Auswirkungen auf den Auerwild-Bestand und Lebensraum zu rechnen.  


 
Abbildung 5:Bekannte Auerwild-Habitate gemäß den Angaben des Amtes für Jagd und Fischerei und 


Abwanderungsrichtung laut Jagdaufsicht. Balzplatz mit max. 1-2 Hahnen unreg. 
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Gruber hebt allerdings hervor, dass nichtsdestotrotz alle Anstrengungen unternommen werden müssen, 


um die angrenzenden Wälder, im Rahmen der Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, im Sinne der 


Lebensraumeignung für das Auerwild, aufzuwerten. 


 


Zusammenfassend sind daher, vorbehaltlich der korrekten und konsequenten Umsetzung der 
Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine nachhaltig negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 


 


Säugetiere 
Die projektbezogene Eingriffsfläche ist zu klein um einen nennenswerten Einfluss auf die Eignung der 


Zone als Lebensraum für größere Säuger mit erheblichem Aktionsradius zu haben. Die 


Waldrandbereiche werden vom Reh- und Rotwild, sowie im Winterhalbjahr auch vom Gamswild 


aufgesucht, bevor sie in der Dämmerung zur Äsung auf die Wiesen kommen. Die Einstände und 


Rückzugsorte befinden sich weiter im Waldesinneren. Insofern wird vorausgeschickt, dass mit keinen 


Beeinträchtigungen infolge des Projektes zu rechnen ist. Kleinere Säuger wie Schläfer (Bilche), 


Eichhörnchen, Mäuse, aber auch Marder, Fuchs, Hasen etc. sind hier mit Sicherheit immer wieder 


anzutreffen, allerdings bietet der Projektbereich aufgrund der hohen Störung und der Nähe zu den 


Infrastrukturen des Skigebietes keine geeigneten Bedingungen für die Fortpflanzung und Aufzucht. Es 


wird daher vorausgeschickt, dass mit keinen negativen Auswirkungen auf die Populationsentwicklung 


zu rechnen ist.  


 


Reptilien und Amphibien 
Das Untersuchungsgebiet und sein näheres Umfeld bieten aufgrund der hohen Nutzungsintensität und 


fehlender Strukturen keine geeigneten Bedingungen für Reptilien und noch weniger für Amphibien.  


Das Projekt hat auf diese Gruppen keine Auswirkungen. 


 


Arthropoden (v. a. Heuschrecken und Tagfalter) 
Auf den, im Sommerhalbjahr grünlandwirtschaftlich genutzten Pistenflächen kommen zahlreiche 


Tagfalter und Heuschrecken vor. Ihr Auftreten hängt wesentlich vom Zustand, d. h. in erster Linie von 


der floristischen Biodiversität der Wiesen und Weideflächen (Offenflächen) ab. Im Untersuchungsgebiet 


handelt es sich dabei um intensiv genutzte Mahdwiesen mit deutlich eingeschränkter Artenvielfalt. Jene 


Arten, die heute mit den gebotenen Bedingungen zurechtkommen, werden dies auch weiterhin tun. Es 


wird vorausgeschickt, dass das Projekt keinen Einfluss auf Gruppe der Heuschrecken und Tagfalter 


haben wird. Ein kleinräumiger negativer Einfluss auf lokal vorkommende Arthropoden im 


Rodungsbereich kann indes nicht ausgeschlossen werden. Das Ausmaß der Beeinträchtigung ist 


allerdings sehr gering.  
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Liste der potenziell vorkommenden Arten 


 
Da sich die betreffenden Listen des Naturmuseums Südtirol je auf einen großen Quadranten beziehen, 


welcher weit mehr als den unmittelbaren Eingriffsbereich umfasst, wurde eine Vorauswahl getroffen. 


Die Listen wurden unter Berücksichtigung der vorherrschenden Standortfaktoren und -bedingungen 


gefiltert um jene Arten, welche in keiner Weise den örtlichen Lebensräumen oder der Höhenlage 


entsprechen, ausschließen zu können. Ebenso wurden nicht rezente, d. h. Nachweise vor dem Jahr 


2000 nicht mit aufgenommen. 


 


Wiss. Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 
Rote 
Liste 


Vogelschutzrichtlinie 
(Anhang) 


LG 


Acanthis flammea Birkenzeisig - - - 


Accipiter gentilis Habicht VU - - 


Accipiter nisus Sperber LC - - 


Aegithalos caudatus Schwanzmeise LC - - 


Aegolius funereus Raufußkauz VU I X 


Anthus spinoletta Bergpieper - - - 


Anthus trivialis Baumpieper - - - 


Apus apus Mauersegler - - - 


Buteo buteo Mäusebussard EN - - 


Carduelis carduelis Stieglitz - - - 


Carduelis spinus Erlenzeisig VU - - 


Certhia familiaris Waldbaumläufer - - - 


Chloris chloris Grünling - - - 


Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer - - - 


Cuculus canorus Kuckuck LC - - 


Corvus corax  Kolkrabe LC - - 


Corvus corone Rabenkrähe - - - 


Cyanistes caeruleus Blaumeise - - - 


Delichon urbicum Mehlschwalbe LC - - 


Dendrocopus major Buntspecht - - - 


Dryocopus martius Schwarzspecht LC I X 


Emberiza citrinella Goldammer - - - 


Erithacus rubecula Rotkehlchen - - - 


Falco subbuteo Baumfalke VU - - 


Falcus tinunculus Turmfalke VU - - 


Fringilla coelebs Buchfink - - - 


Glaucidium passerinum Sperlingskauz    


Hirundo rustica Rauchschwalbe - - - 


Lophophanes cristatus Haubenmeise - - - 


Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel - - - 


Montifringilla nivalis Schneefink - - - 


Motacilla cinerea Gebirgsstelze - - - 


Nucifraga caryocatactes Tannenhäher - - - 


Oenanthe oenanthe Steinschmätzer - - - 
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Parus ater Tannenmeise - - - 


Parus major Kohlmeise - - - 


Pernis apivorus Wespenbussard VU I - 


Phoenicurus ochrurus Hausrotschwanz - - - 


Phylloscopus bonelli Berglaubsänger - - - 


Phylloscopus collybita Zilpzalp - - - 


Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger - - - 


Picoides tridactyles Dreizehenspecht VU I X 


Poecile montanus Weidenmeise - - - 


Prunella collaris Alpenbraunelle - - - 


Ptyonoprogne rupestris Felsenschwalbe - - - 


Pyrrhocorax graculus Alpendohle - - - 


Pyrrhula pyrrhula Dompfaff - - - 


Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen - - - 


Regulus regulus Wintergoldhähnchen - - - 


Serinus serinus Girlitz - - - 


Sitta europaea Kleiber - - - 


Spinus spinus Erlenzeisig - - - 


Strix aluco Waldkauz - - - 


Tetrao urogallus Auerhuhn EN I X 


Troglodytes troglodytes Zaunkönig - - - 


Turdus pilaris Wacholderdrossel - II - 


Turdus torquatus Ringdrossel - - - 


Turdus viscivorus Misteldrossel - II - 


Tabelle 4: Auswahl der wichtigsten, im Gebiet wahrscheinlich vorkommenden Vogelarten (FloraFauna-


Portal; Eigene Sichtung) 


 


EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende 


Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung); DD = unzureichende Datengrundlage; 


 


Wiss. Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 
Rote 
Liste 


FFH-Anhang LG 2010 


Reptilien 


Anguis fragilis Blindschleiche EN - X 


Vipera berus Kreuzotter NT - X 


Zootoca vivipara Bergeidechse NT - X 


Amphibien 


Bufo bufo Erdkröte VU - X 


Rana temporaria Grasfrosch VU V X 


Heuschrecken 
Barbitistes obtusus Südalpen-Säbelschrecke VU - - 
Chorthippus apricarius Feld-Grashüpfer LC - - 
Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer LC - - 
Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer LC - - 
Chorthippus mollis Verkannter Grashüpfer LC - - 
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Chorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer LC - - 
Decticus verrucivorus Gemeiner Warzenbeißer LC - - 
Gomphocerippus rufus Rote Keulenschrecke LC - - 
Gomphocerippus sibiricus Sibirische Keulenschrecke LC - - 
Miramella alpina Alpine Gebirgsschrecke LC - - 
Omocestus rufipes Buntbäuchiger Buntgrashüpfer LC - - 
Omocestus viridulus Eigentlicher Buntgrashüpfer LC - - 
Pholidoptera aptera Alpen-Strauchschrecke LC - - 
Pholidoptera griseoaptera Gewöhnliche Strauchschrecke LC - - 
Pseudochorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer LC - - 
Roeseliana roeselii Roesels Beißschrecke LC - - 
Stauroderus scalarais Gebirgsgrashüpfer LC - - 
Stenobothrus lineatus Eigentlicher Heidegrashüpfer LC - - 
Tetrix bipunctata Zweipunkt-Dornschrecke LC - - 
Tettigonia cantans Zwitscherschrecke LC - - 
Schmetterlinge 
Anthocharis cardamines Aurorafalter NT - - 
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen LC - - 
Colias croceus Postillon LC - - 
Erebia cassioides Schillernder Mohrenfalter LC - - 
Erebia epiphron Knoch’s Mohrenfalter LC - - 
Erebia euryale Weißbindiger Mphrenfalter LC - - 
Maniola jurtina Großes Ochsenauge LC - - 
Melanargia galathea Schachbrett LC - - 
Pieris bryoniae Berg-Weißling LC - - 
Säugetiere 
Capreolus capreolus Reh - - - 
Cervus elaphus Rothirsch - - - 
Glis glis Siebenschläfer NT - - 
Lepus timidus Alpen-Schneehase NT V - 
Martes foina Steinmarder - - - 
Martes martes Baummarder NT V - 
Meles meles Dachs - - - 
Muscardinus avellanarius Haselmaus NT IV X 
Rupicapra rupicapra Gämse - V - 
Sciurus europaeus Eurasisches Eichhörnchen - - - 
Talpa europaea Maulwurf LC - X 
Vulpes vulpes Rotfuchs - - - 


Tabelle 5: Liste der im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Tierarten 
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4.2 Landschaftsbild 
 


Als dominantes landschaftliches Merkmal des erweiterten Untersuchungsgebietes darf das schroffe 


Panorama der Bergketten des Alpenhauptkamms gelten. Sie verleihen der Gegend einen 


ursprünglichen und rustikalen Charakter, wenngleich im unmittelbaren Eingriffsbereich anthropogene 


Formen dominieren. Der landschaftliche Gesamteindruck ist jener einer von vorwiegend traditionellen, 


ruralen Strukturelementen geprägten Region, in der es viel Raum für natürliche Spontanentwicklung 


und naturnahe Formenvielfalt gibt. Das Landschaftsbild wirkt in dieser Hinsicht integer und scheint den 


Bedürfnissen der Besucher und Gäste entgegenzukommen. Es fehlen große und aufdringliche, bzw. 


stark technisch anmutende Bauten. Das Siedlungsgebiet von Steinhaus zu Füßen des 


Untersuchungsgebietes wirkt geschlossen und traditionell intakt. Das Eingriffsgebiet grenzt an eine als 


sehr natürlich wahrgenommene Waldlandschaft mit hoher Strukturvielfalt sowie an landwirtschaftliche 


Dauerwiesen. Das Gesamtbild ist integer und weist keine unpassenden oder auffallenden Fremdkörper 


auf. Aus dieser großen Intaktheit des Landschaftsbildes resultiert eine erhebliche Sensibilität für neue 


bauliche Eingriffe. Es muss großer Wert darauf gelegt werden die natürliche, bzw. traditionelle 


Strukturvielfalt zu erhalten oder nicht durch neue Eingriffe in negativer Weise zu beeinträchtigen. Dabei 


gilt es allerdings stets zu bedenken, dass der landschaftliche Eindruck, bzw. die Wahrnehmung von 


Landschaft ein zutiefst persönlicher Prozess ist, der kaum zu objektivieren ist und stark von persönlichen 


Einstellungen, Erfahrungen und Werten abhängt. 


 


Alle Eingriffe sind daher mit entsprechenden Milderungsmaßnahmen zu begleiten.  
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Abbildung 6: Intakt und integer wirkende, typisch alpine Kulturlandschaft am gegenüberliegenden 


Talhang 


 


4.3 Mensch und Erholungsnutzung 
 
Das Ski- und Wandergebiet Klausberg kann als intensiv genutzte und sowohl von Einheimischen wie 


auch Gästen sommers wie winters hoch frequentierte Destination bezeichnet werden. Dabei 


konzentriert sich das Geschehen im Ahrntal tatsächlich stark auf einige wenige Hotspots, von denen 


das Ski- und Wandergebiet Klausberg mit Sicherheit den bedeutendsten darstellt. Hier wurden und 


werden massentaugliche Strukturen errichtet, um möglichst vielen Personen die Möglichkeit zu geben 


die alpine Bergwelt des Ahrntals zu erleben. Dies führt wiederum in Teilen der Bevölkerung und bei 


einigen Gästen dazu, dass die strukturstarken Gebiete gemieden und ruhigere, naturnähere Bereiche 


aufgesucht werden, von denen es bereits im nahen Umfeld wieder sehr viele gibt. Im Gegensatz zu 


anderen Destinationen Südtirols gibt es im Ahrntal kaum Tendenzen in Richtung Overtourism. Trotz des 


erheblichen Ausbaupotenzials sollte sich die Destination allerdings Gedanken über die künftige 


Entwicklung des Sektors machen. Aus ökologisch-landschaftlicher Perspektive folgenschwere Fehler 


wie sie z. B. in der Dolomitenregion in der Vergangenheit gemacht wurden, sollten unbedingt vermieden 


werden. Gemeint ist damit der Ausverkauf der Ursprünglichkeit, der Ruhe und des landschaftlichen 


Potenzials zu Gunsten immer größerer und massentauglicherer Strukturen. Das Ahrntal benötigt keinen 
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Attraktionstourismus um als Destination attraktiv zu sein und sollte daher den Fokus auf hochwertigen 


Qualitätstourismus legen.  


 


Das unmittelbare Eingriffsgebiet wird von zwei Wanderrouten (2 und 33) gequert. Sie müssen während 


der Bauphase lokal umgeleitet werden.  


 


Das gesamte Gebiet weist daher hinsichtlich „Mensch und Erholungsnutzung“ eine erhöhte Sensibilität 


auf, auf welche im Zuge der Abwicklung der Baustelle und der Ausarbeitung neuer Projekte besondere 


Rücksicht genommen werden muss.  


 


4.4 Land- und forstwirtschaftliche Aspekte 
 


Das Eingriffsgebiet wird über die Sommermonate intensiv grünlandwirtschaftlich genutzt.  


 


Es sind Waldgebiete in geringfügigem Ausmaß betroffen.  


 


Der überwiegende Teil des Eingriffsgebietes unterliegt einer forstlich-hydrogeologischen 


Nutzungsbeschränkung und verlangt demnach nach einer Begutachtung und Genehmigung seitens der 


zuständigen Forstbehörde. 
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Abbildung 7: Forstlich-hydrogeologische Vinkulierung im Untersuchungsgebiet 
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4.5 Luft und Lärm 
 


Die größte Beeinträchtigung für die Faktoren Luft und Lärm im Untersuchungsgebiet geht im 


Sommerhalbjahr aktuell von den landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und den Fahrzeugen der 


Betreibergesellschaft aus, die auf den Pisten- oder Wiesenflächen verkehren. Die dadurch entstehende 


Belastung ist sporadisch und gering. Generell ist die atmosphärische Situation im Untersuchungsgebiet 


einer sehr geringen Belastung ausgesetzt. Im Winter entsteht die größte Belastung durch die abend- 


und nächtliche Beschneiung und Präparation der Skipisten. Dabei handelt es sich allerdings um stark 


kanalisierte oder ortsfeste Störungen, die bei den meisten Tieren einen Gewöhnungseffekt hervorrufen, 


wodurch sich die Fluchtdistanz parallel zur Störwirkung verringert. Vom sommerlichen und winterlichen 


Betrieb selbst (Betriebsamkeit durch menschliche Aktivität) geht saisonal zu den täglichen 


Öffnungszeiten eine gewisse Belastung aus. Durch effiziente Besucherlenkung ist die Störung 


allerdings ebenfalls gut kanalisiert.  


 


Die Sensibilität im Zusammenhang mit den Parametern Luft und Lärm ist demnach eher hoch, da bereits 


geringe Zunahmen der Belastung zu merklichen Veränderungen führen können.    


 


4.6 Sensible Aspekte - Sensibilitätsparameter 
 


Landschaftsgüter von herausragender landschaftlicher Bedeutung 


Typologie des Landschaftsgutes 
[Art. 11 LG Nr. 9/2018] 


Direkt 
betroffen 


Marginal 
betroffen 


Nicht 
betroffen 


Entfernung zum 
Eingriffsort (nächste 


Nähe) 
Natur- oder Baumdenkmäler   X - 


Ensembles   X - 


Naturpark   X ~109 m 


Geschützte Landschaftsteile X   - 


Geschützte Biotope   X - 


Ansitze, Gärten und Parkanlagen   X - 


Landschaftsschutzgebiete (LSG)   X - 


Landschaftliche Bannzonen   X - 


Panoramalandschaften   X - 
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Gesetzlich geschützte Gebiete 


Typologie des Landschaftsgutes 
[Art. 12 LG Nr. 9/2018] 


Direkt 
betroffen 


Marginal 
betroffen 


Nicht 
betroffen 


Entfernung zum 
Eingriffsort (nächste 


Nähe) 
An Seen angrenzende Gebiete (bis 300 m)   X - 


Flüsse, Bäche und Wasserläufe (bis 150 m)   X - 


Berggebiete über 1.600 m ü. d. M.   X - 


Gletscher und Gletschermulden   X - 


Nationalparks, Landesnaturparks, 


Naturschutzgebiete 
  X ~109 m 


Forst-/Waldgebiete und Aufforstungsgebiete X   - 


Feuchtgebiete   X - 


Gebiete von archäologischem Interesse   X - 


 


Geschützte Lebensräume 
Typologie des Landschaftsgutes 
[Abschnitt III LG Nr. 6/2010] 


Direkt 
betroffen 


Marginal 
betroffen 


Nicht 
betroffen 


Fläche [m2] 


Verlandungsbereiche von 


stehenden/langsam fließenden Gewässern 
  X  


Schilf-, Röhricht- und Großseggenbestände   X  


Seggen- und Binsenreiche Feucht- und 


Nasswiesen 
  X  


Moore   X  


Auwälder   X  


Sumpf- und Bruchwälder   X  


Quellbereiche   X  


Naturnahe und unverbaute Bach- und 


Flussabschnitte 
  X  


Ufervegetation   X  


Trockenrasen   X  


Felsensteppe   X  


Lehmbrüche   X  


Offene Gräben und Rinnsale   X  


Stehende Gewässer   X  


Hecken- und Flurgehölze   X  


 


Natura 2000-Lebensräume und Arten 


FFH-Richtlinie 92/43/EWG  Betroffen 
Marginal 
betroffen 


Nicht 
betroffen 


Entfernung zum 
Eingriffsort (nächste 


Nähe) 
Anhang I (Lebensräume) X   - 


Anhang II (Arten)  


 


X  


Anhang IV (Arten)  X 


Anhang V(Arten)  X 
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Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG Betroffen 
Nicht 


betroffen 
Anhang I X  


 


 
UNESCO-Gebiete 
Betroffen  Nicht betroffen X 


 


5 VORAUSSICHTLICHE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
 


5.1 Bezug zu Plänen und Programmen 
 


Im Rahmen des vorliegenden Projektes treten keine direkten Konflikte (Überschneidungen) mit 


vinkulierten Zonen oder Gebieten, Landschaftsgütern oder -elementen gemäß geltendem 


Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal auf. Allerdings wird hervorgehoben, dass die geplanten 


Erdbewegungsarbeiten zum Teil nahe der Grenze des Naturparks, bzw. Natura 2000-Gebietes, d. h. in 


einer Entfernung von ca. 109 m zur effektiven Grenze durchgeführt werden soll.  


 


Der gesamte Eingriffsbereich, ist im Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal als WALD und ALPINES 


GRÜNLAND UND WEIDEGEBIET klassifiziert.  
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Abbildung 8: Auszug aus dem geltenden Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal 
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5.2 Lebensräume, Flora und Fauna 
 


Lebensräume, Flora und Fauna 


 


Bauphase 


In der Bauphase tritt die eigentliche Belastung für die Umwelt auf. Hier kommt es zu erheblichen 


Störeinflüssen durch Lärm, Licht und Betriebsamkeit sowie zur effektiven kleinräumigen Zerstörung der 


betroffenen Waldlebensräume entlang der bestehenden Piste. 


Gemäß den technischen Planunterlagen soll an mehreren Stellen die bergseitige Böschung abgetragen 


und die talseitige Böschung aufgeschüttet werden. Zu diesem Zweck müssen Bäume gerodet werden, 


die zum überwiegenden Teil als Assoziation der Fichtenwälder auf basischem Substrat erfasst wurden. 


Fichtenwälder auf silikatischem Substrat, welche dem Natura 2000-Lebensraum 9410 entsprechen 


würden, konnten im Feld nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Gleichwohl wird ein kleiner Teil des 


betroffenen Waldes in der Waldtypisierung als solcher geführt.  


Es ist nicht anzunehmen, dass die rezente Böschung eine besondere oder herausragende Bedeutung 


als Lebensraum für Pflanzen und Tiere besitzt. Hierfür ist die betreffende Fläche zu klein, die 


Strukturausstattung zu dürftig und die Nähe zu Störquellen (Skipiste, Wanderweg, Aufstiegsanlage) zu 


groß. Ungeachtet dessen kommt es faktisch zur Zerstörung einer naturnahen Assoziation zu Gunsten 


der Schaffung von Pistenfläche, bzw. deren Böschungen und somit eines weniger wertvollen 


Lebensraums.  


Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die temporäre Bauphase auch für alle anderen 


umliegenden Lebensräume eine zeitweise Reduktion der jeweiligen Habitatqualität infolge der Störung 


bedeutet. 


Die allermeisten Tiere werden den Baustellenbereich bis zum Abschluss der Arbeiten, inklusive einer 


Gewöhnungsphase v. a. untertags, großräumig meiden.  


 


Betriebsphase 


In der Betriebsphase nimmt die Intensität der Störung erheblich ab. Dennoch bleibt die in der Bauphase 


ausgelöste Beeinträchtigung durch Zerstörung naturnaher Standorte weiter aufrecht, da die Qualität der 


betreffenden Flächen reduziert wurde. Da es sich allerdings um ein sehr kleines und bereits erheblich 


gestörtes Gebiet handelt, ist mit keinen nachhaltig negativen, oder ganze Populationen betreffenden, 


Beeinträchtigungen zu rechnen. Jene Arten, welche das Gebiet zurzeit bereits aufsuchen oder 


besiedeln, werden dies auch künftig wieder tun. Die geplanten Stützbauwerke befinden sich an Stellen, 


bzw. entlang von Abschnitten die auch heute schon derartige Bauwerke aufweisen. Es kommt daher zu 


keinen neuen Einschränkungen in der Vernetzung von Lebensräumen, sog. 


Lebensraumzerschneidung. 


Es ist daher mit keinen mittel- bis langfristigen negativen Auswirkungen auf die Populationsentwicklung 


der vorab angeführten Arten, bzw. der Funktionalität des übergeordneten Ökosystems zu rechnen.  
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5.3 Gewässer, Quellen und Trinkwasserschutzgebiete 
 


Es sind keine Feuchtzonen oder Wasseraustritte/Quellen direkt vom Eingriff betroffen.  


Es sind keine Trinkwasserschutzgebiete vom Eingriff betroffen. 


Es sind keine Fließgewässer oder Gräben vom Eingriff betroffen. 


 


5.4 Landschaftsbild 
 


Bauphase 


Die Bauphase wirkt sich aufgrund der Anwesenheit der großen Baumaschinen und der erhöhten Lärm-


, Schadstoff- und Staubemission stark negativ auf das örtliche Landschaftsbild aus. Dies ist v. a. im 


Zusammenhang mit den Wegen Nr. 33 und 2 von Belang, der durch die Bauarbeiten auch direkt 


unterbrochen wird. Allerdings handelt es sich um eine temporäre Störwirkung, deren Intensität nach 


Abschluss der Arbeiten stark abnimmt.  


 


Betriebsphase 


Es kommt zu keinen grundlegenden oder für das Gebiet neuen Veränderungen im örtlichen 


Landschaftsbild. Die landschaftlichen Veränderungen infolge der geplanten Erdbewegungsarbeiten und 


Pistenerweiterungen werden aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu den bestehenden Skipisten nicht als 


neue oder in besonderer Weise auffallenden Strukturen wahrgenommen werden. Die geplanten 


Stützbauwerke stellen landschaftliche Fremdkörper dar und können daher je nach Sensibilität des 


Beobachters negativ auffallen, da sie den Aspekt der Naturnähe und Originalität reduzieren. Es ist daher 


von entscheidender Bedeutung die Strukturen zu Begrünen und wo möglich am Sockel einzuschütten, 


um sie bestmöglich in die umgebende Landschaft zu integrieren.  


Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Landschaft haben einen eng lokal begrenzten Wirkungsgrad. 


Das übergeordnete Landschaftsbild der Zone wird nicht verändert.  


 


Aus landschaftlicher Perspektive entspricht der Projektzustand im Wesentlichen dem Ist-Zustand.  


 


5.5 Mensch und Erholungsnutzung 
 


In puncto „Mensch und Erholungsnutzung“ führt lediglich die störungsintensive Bauphase zu einer 


Verschlechterung der örtlichen Situation. In der Betriebsphase wirken sich die vorgenommenen 


Eingriffe, als qualitative Verbesserungen des Angebots, positiv aus. Allen voran betrifft dies die 


Verbreiterung der bestehenden Pisten, insbesondere an aktuellen Engstellen, wodurch das Risiko für 


Zusammenstoße reduziert wird. Infolge der Erneuerung der Aufstiegsanlage und der gesteigerten 


Transportkapazität kommt diesem Umstand besondere Bedeutung zu.   
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5.6 Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen  
 


Es ergeben sich keine Konflikte oder negativen Veränderungen hinsichtlich der land- und 


forstwirtschaftlichen Nutzung. Die geringen Rodungsflächen haben keine Auswirkung auf den 


forstwirtschaftlichen Aspekt.  


Der Projektzustand entspricht im Wesentlichen dem Ist-Zustand. 


 


5.7 Sach- und Kulturgüter 
 


Es werden keine Sach- oder Kulturgüter in Mitleidenschaft gezogen. 


 


5.8 Luft und Lärm 
 
Es kommt zu keinen Veränderungen in Bezug auf die Faktoren Luft und Lärm über die Bauphase 


hinaus. Der Projektzustand entspricht dem Ist-Zustand.  


6 NULLVARIANTE 
 


Die Nullvariante kommt dem Beibehalt der aktuellen Situation gleich. Weder die bestehende Piste 


Sonnenlift, noch die Talabfahrt werden verbreitert. Im Kontext der Erneuerung der Aufstiegsanlage und 


der damit einhergehenden Erhöhung der Förderkapazität, erhöht sich somit das Risiko für Unfälle an 


den bestehenden Engstellen. Insbesondere die Talabfahrt wird nicht attraktiver gestaltet und verbleibt 


somit ein enger Skiweg.  


 


Dies kann sich negativ auf die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des Skigebietes auswirken. 


Demgegenüber steht ein positiver ökologsicher Aspekt. Die mäßigen ökologischen Beeinträchtigungen 


durch die Rodung und Erdbewegung am rezenten Pistenrand bleiben aus und potenzielle Klein- und 


Kleinsthabitate bleiben unverändert bestehen.  
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7 TABELLARISCHE BEWERTUNG DER 
SENSIBILITÄT UND AUSWIRKUNGEN 


 


7.1 Methodik der Bewertung 
 
Die Methode zur Beurteilung der Umweltauswirkungen basiert auf einer ökologischen Risiko-, bzw. 


Konfliktanalyse und wird in folgenden Schritten durchgeführt: Die Matrix lehnt sich an die in Österreich 


verwendete „RVS 04.01.11 Umweltuntersuchung“ an und wurde darauf basierend ausgebaut und 


erweitert. 


 


Die Sensibilität der Flora/Lebensräume eines Gebietes bewegt sich entlang eines Gradienten aus 


Intaktheit (Natürlichkeit) und der Größe und Vielfältigkeit des Untersuchungsgebietes im Verhältnis 


zum Eingriff. Konkret bedeutet dies folgendes:  


 


1. Ein sehr naturnahes Habitat (erheblich größer als die projektbezogene Eingriffsfläche) mit einer 


hohen Biodiversität und funktional intakten ökologischen Nischen ist gegenüber punktuellen 


Eingriffen nur wenig sensibel, da den Tieren und Pflanzen stets in einem ausreichenden Maße 


Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  


Dies gilt allen voran auch für Lebensraumkomplexe und ganze Landschaften.  


 


Ein sehr naturfernes (oder bereits gestörtes/beeinträchtigtes) Habitat weist indes eine weit 


höhere Sensibilität auf, da den Lebewesen hier nicht mehr genügend Ausweichmöglichkeiten 


zur Verfügung stehen. 


 


2. Gänzlich anders verhält es sich aber, wenn nur ein kleiner Ausschnitt, bzw. ein einziger 


Lebensraum (z. B. ein Moor, eine Hecke o. ä.) betrachtet wird, welcher durch ein Projekt 


gefährdet ist. In diesem Fall gilt, dass die Sensibilität eines sehr naturnahen Habitats sehr hoch 


zu bewerten ist, während jene eines bereits stark anthropogen beeinträchtigten Standortes als 


geringer zu bewerten ist.   


 


[Dies gilt im Wesentlichen für alle ökologischen Kernparameter Flora, Fauna und Landschaft] 
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Schritt 1: Ermittlung der Sensibilität 
Beurteilungsstufen Sensibilität (generell) 
gering mäßig hoch sehr hoch 


Tabelle 6: Generelle Beurteilungsstufen der Sensibilität des Gebietes 


 


 


 
Abbildung 9: Beurteilungsmatrix der Sensibilität in Abhängigkeit von Untersuchungsgebiet und 


Natürlichkeit 


 


Schritt 2: Ermittlung der Eingriffsintensität - Analyse der Wirkung des geplanten Vorhabens im 


Hinblick auf Art (Wirkfaktoren) und Stärke der Einwirkungen auf Themenebene.  
Beurteilungsabstufung gering mäßig hoch sehr hoch 


Im Sinne des 
Schutzgedankens 


 


Zeitlich 


beschränkte 


Störung, die zu 


einer 


kurzfristigen 


Beeinträchtigung 


des Bestandes 


führt 


Störung oder Verlust von 


Teilflächen führen zu 


keinen nachhaltigen 


Funktionsveränderungen. 


Insgesamt ist keine 


nachhaltige 


Beeinträchtigung des 


Bestandes gegeben 


Störung oder Verlust 


von Teilflächen 


führen zu 


beschränkten 


Funktionsverlusten, 


sowie zu einer 


nachhaltigen 


Beeinträchtigung des 


Bestandes 


Störung oder Verlust 


von Flächen führen 


zu wesentlichen 


Funktionsverlusten. 


Erlöschen von 


Beständen. 


Im Sinne des 
Vorsorgegedankens 


Kaum negative 


Veränderungen 


feststellbar, im 


Bereich der 


Irrelevanzgrenze 


Merkliche negative 


Veränderung 


Richtwert- oder 


Toleranzschwellen- 


überschreitung 


Irreversible negative 


Veränderung und 


Überschreitung 


gesetzlicher 


Grenzwerte 


 
 
Schritt 3: Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen - Verknüpfung von Sensibilität 


(Bestandsbewertung) und Eingriffsintensität (Stärke der Einwirkung) auf Themenebene.  
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Sensibilität 
Eingriffsintensität 


gering mäßig hoch sehr hoch 


gering     


mäßig     


hoch     


sehr hoch     


 
Eingriffserheblichkeit (Belastung) 


keine / sehr gering gering mittel hoch Sehr hoch 


 
 
Schritt 4: Maßnahme - Entwicklung von Maßnahmen und Beurteilung der Wirksamkeit.  


Maßnahmenwirkung 


keine bis gering 
Maßnahmen ermöglichen nur eine geringe Vermeidung / Kompensation der negativen Wirkungen des 


Projektes 


mäßig 
Maßnahmen ermöglichen eine teilweise Vermeidung / Kompensation der negativen Wirkungen des 


Projektes 


hoch 
Maßnahmen ermöglichen eine weitgehende Vermeidung / Kompensation der negativen Wirkungen des 


Projektes 


sehr hoch 
Maßnahmen ermöglichen eine (nahezu) vollständige Vermeidung / Kompensation der negativen 


Wirkungen des Projektes, bzw. führen zu einer Verbesserung des Ist-Zustandes. 


 
Schritt 5 - Ermittlung der verbleibenden Auswirkungen auf Basis der Verknüpfung von 


Erheblichkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen für die Themenbereiche.  
 


Maßnahmenwirkung 
Eingriffserheblichkeit 


sehr gering gering mäßig hoch sehr hoch 


keine / gering      


mäßig      


hoch      


sehr hoch      


 
Verbleibende Auswirkungen 


Verbesserung 


Keine bis 


geringe 


verbleibende 


Auswirkungen 


Geringe 


verbleibende 


Auswirkungen 


Mittlere 


verbleibende 


Auswirkungen 


Hohe verbleibende 


Auswirkungen 


Sehr hohe 


verbleibende 


Auswirkungen 


Bewertung der Umweltverträglichkeit 


positiv Nicht relevant geringfügig vertretbar wesentlich untragbar 


nicht erhebliche Auswirkungen erhebliche Auswirkungen 
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7.2 Zusammenfassende tabellarische Bewertung 
 


Flora und Lebensräume 


Parameter Bewertung 


Sensibilität mäßig 
Eingriffsintensität mäßig 


Erheblichkeit (Belastung) mäßig 


Maßnahmenwirkung mäßig 


Verbleibende Auswirkungen geringfügig 
Tabelle 7: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf 


Flora und Lebensräume 


 


Fauna 


Parameter Bewertung 
Sensibilität gering 


Eingriffsintensität mäßig 
Erheblichkeit (Belastung) gering 


Maßnahmenwirkung mäßig 


Verbleibende Auswirkungen geringfügig 
Tabelle 8: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf 


die Fauna 


 


Landschaft 


Parameter Bewertung 


Sensibilität mäßig 


Eingriffsintensität hoch 


Erheblichkeit (Belastung) mäßig 


Maßnahmenwirkung keine / gering 


Verbleibende Auswirkungen vertretbar 
Tabelle 9: Zusammenfassende tabellarische Bewertung der verbleibenden Auswirkungen auf die 


Landschaft 
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8 MILDERUNGSMASSNAHMEN 
 


8.1 Effektive Maßnahmen 
 


Flora 
 


• Die Bearbeitungsflächen rund um die effektiven Eingriffsbereiche müssen nach Abschluss der 


Arbeiten mit Sträuchern aufgeforstet werden (z. B. neue Böschungen entlang der Skipiste oder 


oberhalb der neuen Stützbauwerke) 


• Die neuen Böschungen sollen mit Strukturelementen versehen werden, z. B. liegendes Totholz, 


Steinblöcke etc.  


• Die bewehrten Erden müssen begrünt werden soweit es die statischen Bedingungen zulassen. 


Dabei soll der Fokus auf standortgerechten Sträuchern liegen.  


 


Folgende Sträucher und Bäume sollen zum Einsatz kommen: 


 


Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 


Alpen-Heckenkirsche (Lonicera alpigena) 


Eberesche (Sorbus aucuparia) 


Roter Holunder (Sambucus racemosa) 


Salweide (Salix caprea) 


 


• Die Zyklopensteinmauern müssen so weit als möglich begrünt werden. Wo immer möglich 


sollen die Sockelbereiche eingeschüttet und bepflanzt werden. 


 


 


Fauna 
Es sind keine spezifischen Maßnahmen für die lokale Fauna vorgesehen. Die floristischen Maßnahmen 


wirken sich auch auf die Fauna positiv aus. Allen voran die begrünte Zyklopenmauer kann bei 


sachgerechter Ausführung ein interessantes Habitat z. B. für Reptilien und Arthropoden darstellen.  


 


Landschaft 
 


• Die neu geschaffenen Böschungen müssen fließend in das umgebende Gelände übergehen, 


auch wenn dies bedeutet, dass einige Bäume mehr gerodet werden müssen (gilt v. a. talseits). 


Zudem sollen die Böschungen nicht als schräge Ebenen, sondern mit einer natürlich 


anmutenden Oberfläche gestaltet werden.  


• Die ordentliche Begrünung der Stützbauwerke wirkt sich mildernd auf den landschaftlichen 


Effekt aus. Der Sockel soll eingeschüttet und begrünt werden. 
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9 AUSGLEICHSMASSNAHMEN 
 


Im Beschluss der Landesregierung (BLR) Nr. 641 vom 13.09.2022 als Punk 3 folgendes festgehalten: 


 


„Es ist eine Kaution von Euro 100.000 (auch in Form einer Bankgarantie) als Garantie für die 


fachgerechte Ausführung der obgenannten Arbeiten beim zuständigen Forstinspektorat zu hinterlegen“ 


 


Dies entspricht der ursprünglich im Umweltbericht zum Projekt, welches auch die Errichtung der Skipiste 


Sonnenlift II enthielt, vorgeschlagenen Summe für ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Die Summe 


steht der örtlichen Forstbehörde für die Umsetzung ökologsicher Maßnahmen zur Verfügung.  


 


10 NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG  
 


Die Betreibergesellschaft KLAUSBERG-SEILBAHNEN AG beabsichtigt die Erweiterung der 


bestehenden Skipiste Sonnenlift um bestehende Engstellen, in Anbetracht der zu erwartenden 


Zunahme der Nutzung der Piste, zu entschärfen. Infolge der Erneuerung der Aufstiegsanlage Sonnenlift 


wird die Förderkapazität erheblich gesteigert.  


Insgesamt beläuft sich die Erweiterung auf ca. 0,94 ha, wofür insgesamt etwa 4,84 ha Wald gerodet 


werden müssen (inkl. Erdbewegungsarbeiten). Zugleich sind stellenweise erhebliche 


Erdbewegungsarbeiten notwendig. Dabei wird großer Wert darauf gelegt die natürliche Geländeform zu 


erhalten und keine technisch anmutenden geraden Kanten und Linien zu schaffen. Die notwendigen 


Stützbauwerke werden fachgerecht begrünt.   


 


Neben dem Wald, welcher als geschützter Teil der Landschaft gilt, betrifft das Projekt keine vinkulierten 


Flächen gemäß geltendem Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal.  


 


Der überwiegende Teil der Arbeiten findet im Waldbereich in unmittelbarer Pistennähe statt. Auch hier 


treten keine erheblichen Konflikte hinsichtlich der untersuchten Kernparameter Flora, Fauna oder 


Landschaft auf. Der Wald wurde als montaner bis subalpiner bodenbasischer, sowie stellenweise 


silikatischer Fichtenwald identifiziert. Dabei entspricht lediglich die Ausprägung auf Silikat dem 


geschützten natura 2000-Lebensraum 9410. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass der gesamte 


betroffene Waldbestand, aufgrund seiner lichten und vielfältigen Struktur als Lebensraum für Flora und 


Fauna, darunter womöglich auch sensible und/oder geschützte Arten grundsätzlich gute Bedingungen 


bietet. Dies gilt allen voran für das streng geschützte Auerhuhn, welches im zentralen, oberen Bereich 


der Eingriffsgebietes vorkommt. Allerdings unterliegen die betreffenden Eingriffsbereiche, welche z. T. 


auch den Lebensraum des Auerhuhns umfassen, heute bereits einer erheblichen Störwirkung durch 


menschliche Aktivitäten (Freizeitnutzung, Landwirtschaft, Wintersport) wodurch der effektive Wert als 


Lebensraum unterhalb des strukturellen Potenzials anzusiedeln ist. Darüber hinaus handelt es sich um 
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sehr kleine Eingriffsflächen, deren Verlust auf das übergeordnete Gesamtökosystem keinen 


nennenswerten Einfluss haben wird.  


 


Darüber hinaus bestehen keine weiteren Konflikte mit landschaftlichen oder ökologischen 


Untersuchungskomponenten.  


 


Das Projekt kann somit, vorbehaltlich der konsequenten Umsetzung der vorgeschlagenen Milderungs- 


und Ausgleichsmaßnahmen gutgeheißen werden.  


11 RIASSUNTO NON TECNICO 
 


La società di gestione KLAUSBERG-SEILBAHNEN AG intende l’ampliamento dell'attuale pista da sci 


Sonnenlift per alleviare le strettoie esistenti, in vista del previsto aumento dell'utilizzo della pista. Grazie 


al rinnovo dell’impianto di risalita Sonnenlift, la capacità di trasporto sarà notevolmente aumentata.  


In totale, l'espansione ammonta a circa 0,94 ettari, per i quali è necessario disboscare un totale di circa 


4,84 ettari di foresta (movimenti massi inclusi). Allo stesso tempo, in alcuni punti è necessario un 


notevole lavoro di movimento terra. Si attribuisce grande importanza alla conservazione della forma 


naturale del terreno e non alla creazione di linee e bordi rettilinei dall'aspetto tecnico. Le strutture di 


sostegno necessarie saranno curate professionalmente dal punto di vista paesaggistico.   


 


A parte il bosco, che è considerato una parte protetta del paesaggio, il progetto non interessa aree 


vincolate secondo il piano paesaggistico vigente del comune di Valle Aurina.  


 


La maggior parte dei lavori si svolge nell'area forestale nelle immediate vicinanze delle piste. Anche in 


questo caso, non si verificano conflitti significativi rispetto ai parametri fondamentali di flora, fauna o 


paesaggio che sono stati studiati. La foresta è stata identificata come foresta di abete rosso montana e 


subalpina su suoli basici, e in alcune zone acidi. Tuttavia, si sottolinea che l'intero sito forestale 


interessato, grazie alla sua struttura rada e diversificata, offre condizioni fondamentalmente buone come 


habitat per la flora e la fauna, comprese eventualmente anche specie sensibili e/o protette. Questo vale 


soprattutto per il gallo cedrone, rigorosamente protetto, presente nella zona centrale e superiore 


dell'area d'intervento. Le aree di intervento interessate, che comprendono in parte l'habitat del gallo 


cedrone, sono già soggette a un notevole disturbo da parte delle attività umane (uso ricreativo, 


agricoltura, sport invernali), il che significa che il valore effettivo come habitat è inferiore al potenziale 


strutturale. Inoltre, le aree interessate sono molto piccole e la loro perdita non avrà un impatto 


significativo sull'ecosistema complessivo.  


 


Oltre a questo, non ci sono altri conflitti con le componenti di studio del paesaggio o dell'ecologia.  


 


Il progetto può quindi essere approvato, a condizione che vengano attuate in modo coerente le misure 


di mitigazione e compensazione proposte. 
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